PAGE  
2

	Autonome Provinz Bozen-Südtirol
	[image: image1.png]e Uy




	Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

	
	
	

	Abteilung 16
	
	Ripartizione 16

	Deutsches Schulamt
	
	Intendenza Scolastica Tedesca

	
	
	

	Der Schulamtsleiter
	
	L’Intendente scolastico


	Prot. Nr. 
	PH/AP/PJ/KS/CW/12.09.01/7502
	  An die Direktoren
aller Schulstufen
im Lande

	
	
	

	Bozen / Bolzano,
	19. April 2004  
	

	
	
	

	
	
	


z.K.:

Herrn Abteilungsdirektor
Dr. Hermann Berger

Zentrale Dienste

im Hause
Herrn Amtsdirektor

Dr. Kurt Pöhl

Amt für Verwaltungsinformatik der Schulen

im Hause
RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 18  /2004

  Datenschutz
Sehr geehrte Frau Direktor,

sehr geehrter Herr Direktor,
das Legislativdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196 (Datenschutzkodex) beinhaltet neue Bestimmungen, insbesondere bezüglich der Meldung von Daten im Sinne des Artikels 37 an die Datenschutzbehörde. Mit dem Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12 (Autonomie der Schulen) sind die Schulen als Körperschaften des Öffentlichen Rechts errichtet und mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet worden. 
Für die Schulen bedeutet dies, dass die Meldung über die Verarbeitung von Daten an die Datenschutzbehörde nicht mehr durch die Landesverwaltung erfolgt und dass nunmehr die Schulen selbst für diese Meldung zuständig sind. Dasselbe gilt auch für die Informationspflicht an die Datenschutzbehörde laut Artikel 39. Die Meldung ist lediglich erforderlich, falls die Schulen Daten verarbeiten, die ausdrücklich im Artikel 37 des Datenschutzkodexes vorgesehen sind. Falls die Verarbeitung der Daten bereits vor dem 1. Jänner 2004 begonnen wurde, muss die Meldung gemäß Artikel 37 innerhalb 30. April 2004 an die Datenschutzbehörde übermittelt werden. Für neue Verarbeitungen hingegen erfolgt die Meldung vor Beginn der Verarbeitung. In den Fällen des Artikels 37 muss eine neue Meldung auch dann erfolgen, wenn in der Vergangenheit bereits eine Meldung gemacht wurde.
Für die Meldung sind Sekretariatsgebühren in der Höhe von 150 Euro zu überweisen. In diesem Zusammenhang sei auch darauf verwiesen, dass sowohl der Inhalt der Meldungen als auch die Meldung selbst strafrechtlich beziehungsweise mit Geldbußen geahndet werden können (Artikel 163 und 168 des Datenschutzkodexes). Bei Nichtbeachtung der Meldepflicht sind beispielsweise Geldstrafen in der Höhe von 10.000 Euro bis 60.000 Euro vorgesehen. 
Das Formular für die Meldung gemäß genannten Artikel 37 an die Datenschutzbehörde finden Sie auf der mit den entsprechenden Anleitungen und erläuternden Tabellen unter der Internetadresse http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp. Das ausgefüllte Formular ist mit Digitalunterschrift zu versehen und auf elektronischem Wege an die Datenschutzbehörde zu übermitteln. Da die Schulen zur Zeit nicht über eine Digitalunterschrift verfügen, wurden vom Schulamt die notwendigen Schritte in die Wege geleitet, um den Schulführungskräften eine digitale Unterschrift zur Verfügung zu stellen bzw. die Vorgangsweise für die Meldung zu klären. Das Amt für Verwaltungsinformatik der Schulen wird Ihnen - im Sinne der vereinbarten Vorgangsweise - so bald als möglich dazu klärende Informationen zukommen lassen.
Der Umstand, dass die Schulen derzeit noch nicht über diese Digitalunterschrift verfügen, kann nicht als Grund oder Entschuldigung für eine Unterlassung der Meldungspflicht angeführt werden. 

Den neuen Datenschutzkodex, samt Anlagen, finden Sie in zweisprachiger Ausfertigung unter der Internetadresse http://www.provinz.bz.it/anwaltschaft/0302/index_d.asp. Ich ersuche Sie um Verständnis, dass dieses Rundschreiben nicht früher an Sie ergehen konnte, zumal zuvor eine Reihe von Abklärungen notwendig waren.
Mit freundlichen Grüßen

	DER SCHULAMTSLEITER

Dr. Peter Höllrigl
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